
Benutzungsordnung für die elektronishen Datenverarbeitungsanlagen des Institutsfür Informatik der Georg-August-Universität Göttingen�1 VorbemerkungDas Institut für Informatik der Georg-August-Universität Göttingen stelltin Zusammenarbeit mit der Gesellshaft für wissenshaftliheDatenverarbeitung mbH Göttingen (GWDG) ihren StudierendenElektronishe Datenverarbeitungsanlagen (EDV-Anlagen) zur Verfügung,über die u.a. der Zugang zum Internet ermögliht wird.�2 Benutzungsordnung
• Die Nutzung dieses Aount ist ausshlieÿlih zu Studien- undLehr-/Lernzwekenerlaubt.
• Die gesetzlihen Regeln (Urheberreht) im Bezug aufKopiervorgänge sowohl von Programmen als auh Daten sindstrikt zu beahten. Das betreiben und nutzen sogenannterTaushbörsen oder ähnlihem ist untersagt.
• Das ausspähen von Daten ist untersagt. Dazu gehörtinsbesondere der Versuh, die Passwörter anderer Aounts zuermitteln.�3 PasswörterDer Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, daÿ sein Passwort keinemAnderen zugänglih ist. Er ist für alle Aktivitäten auf dem Server, dieunter seiner Kennung laufen, verantwortlih.Passwörter sind so zu gestalten, daÿ sie einem Angri� möglihst langeStand halten. Die Empfehlung lautet:
• mindestens sieben Zeihen
• kein Wort aus irgendeinem Wörterbuh, auh niht teilweise
• Bestandteile aus mindestens drei der vier GruppenGroÿbuhstaben, Kleinbuhstaben, Sonderzeihen, Zi�ernWihtig: das Systempasswort muÿ sih von anderen persönlihenPasswörtern untersheiden.In unregelmäÿigen Zeitabständen werden die Systemaounts mitTestwerkzeugen auf diese Kriterien überprüft. Die so eventuellermittelten Passwörter werden niht gespeihert sondern es wird ledigliheine Mitteilung an den Benutzer ausgelöst.�4 Erlöshen der BenutzungserlaubnisDie Benutzungserlaubnis verfällt
• für Informatik-Studenten zum Zeitpunkt der Exmatrikulation
• für alle Anderen nah Ablauf des angegebenen Projektes odernah Beendigung aller besuhten Veranstaltungen (Vorlesungen,Übungen, u.ä.) am Institut für Informatik, die einen Zugang zuden EDV-Anlagen voraussetzen.
• wenn gegen die Benutzungsordnung verstoÿen wird
• durh Antrag der Nutzerin bzw. NutzersDas Erlöshen einer Benutzererlaubnis kann die sofortige Sperrung derWWW-Homepage, sowie das Abshalten des E-Mail-Aounts zur Folgehaben.�5 Nutzung des Internetzugangs und der RehneranlageDie Rehneranlagen und Netze inklusive aller Dienste dienenausshlieÿlih der Unterstützung der Aus- und Weiterbildung derStudierenden und deren Kommunikation untereinander. Eine Nutzung,die einen andersartigen, insbesondere kommerziellen oder politishenZwek beinhalten, ist niht erlaubt. Eine datenintensive Nutzung,insbesondere durh Verursahung hoher Netzwerk- oder Rehnerlast, istniht erlaubt. Bei der Nutzung der Rehneranlagen und Netze (inkl. allerdort bereitgestellten Hardware) sind zusätzlih die gesetzlihenVorshriften, beispielsweise Straf- oder Urheberreht, einzuhalten. DieBenutzerinnen und Benutzer verp�ihten sih, auf kulturelle und religiöseBelange Anderer Rüksiht zu nehmen und insbesondere keineverletzenden, verleumderishen, beleidigenden, bedrohenden, obszönen,rassistishen oder in sonstiger Weise gesetzwidrigen Äuÿerungen zuverbreiten.

�6 WWW-HomepageDas Anlegen persönliher Homepages im World Wide Web (WWW) istauf einem der Studierendenserver möglih. Werden persönliheHomepages angelegt, so ist für deren Inhalt die Benutzerin oder derBenutzer allein verantwortlih, unter deren bzw. dessen Benutzerkennungdie Homepages gespeihert sind. Jede Homepage ist deshalb so zukennzeihnen, dass daraus die Benutzerin oder der Benutzer klar zuerkennen ist (Impressum). An mindestens einer Stelle muss erkennbarsein, wie die Benutzerin oder der Benutzer, bspw. per Eletroni-Mail(E-Mail) erreihbar ist.�7 Eletroni-Mail (E-Mail)Sämtlihe Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglihkeit, mittels E-Mailzu kommunizieren. Das Vershiken von Massenmails (sog. Spammails)ist untersagt. Ebenso hat jede Nutzerin und jeder Nutzer entsprehendeVorsorge zu tragen, dass Mails mit sog. Computerviren niht vomeigenen Rehner aus verteilt werden.�8 Besondere Bestimmungen für den Anshluss eigener RehnerDer Anshluss eigener Rehner an das lokale Netzwerk ist niht erlaubt.Die Nutzung des Funknetzes der GWDG (GoeMobile) ist möglih.�9 ShadenshaftungDie Benutzerin oder der Benutzer des Studentishen Internetzugangsstellt sowohl die Universität Göttingen als auh die GWDG vonAnsprühen Dritter frei, die wegen Verletzung von Rehten Dritter odergesetz- oder benutzungswidrigen Verhaltens der Benutzerin oder desBenutzers gegenüber der Universität Göttingen oder der GWDG geltendgemaht werden können. Die Universität Göttingen und die GWDGhaften niht für Fehler der Zugangssoftware zum StudentishenInternetzugang oder zu deren Rehnernetzenoder für Fehler von Inhaltenund Programmen die in den Rehnernetzen verbreitet werden und nihtfür Shäden, die hieraus entstehen können.�10 Miÿbräuhlihe NutzungVerstöÿt eine Benutzerin oder ein Benutzer des StudentishenInternetzugangs gegen die Benutzungsordnung, so erlisht dieBenutzungserlaubnis sofort.�11 Besondere RegelungenGemäÿ Beshluss des Senats vom 11. Juni 1997 ist die Senatsrihtliniezum Shutz vor sexueller Belästigung weibliher UniversitätsangehörigerBestandteil dieser Benutzungsordnung. Sie kann auf Verlangenausgehändigt werden.�12 DownloadbegrenzungEingehender Datenverkehr (Tra�) ist gegenüber dem DFN (DeutshesForshungsnetz e.V. - DFN Verein) kostenp�ihtig. Aus diesem Grundeist die Datenmenge dieses Tra�s bei der Nutzung der StudentishenTerminals begrenzt. Die Universität legt diese Grenze im eigenenErmessen zu Beginn eines jeden Semesters fest und behält sih vor, diesefür jeden Nutzer zu ermitteln. Eine übermäÿige Inanspruhnahme desStudentishen Internetzugangs durh ausgehenden Tra� ist untersagt.�13 GültigkeitMit Inkrafttreten dieser Benutzungsordnung verlieren alle vorherigenBenutzungsordnungen ihre Gültigkeit. Diese Benutungsordnung gilt biszum Inkrafttreten einer neuen Benutzungsordnung.Version 1.1, gültig ab 22. Oktober 2004


